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Analyse

»Russland« wird verboten – Neues zum Schutz geistigen Eigentums 
Von Ksenia Fedotova und Elena Baryshnikova, Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft, Moskau

Zusammenfassung
Geistiges Eigentum, immaterielle Assets gewinnen für Unternehmen immer mehr an Bedeutung. Schon 
heute tragen in vielen Fällen Patente oder Marken mehr zum Wert einer Gesellschaft bei als Maschinen oder 
Gebäude. Daher kommt der zielführenden Verwaltung und dem Schutz dieser Assets höchste Bedeutung zu. 
Russland zählt zu den gefährlichen Märkten, auf denen der Schutz geistigen Eigentums noch zu wünschen 
übrig lässt. Mit der umfassenden Novellierung des rechtlichen Rahmens versucht die russische Regierung 
die Probleme anzugehen und damit den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Russland zu stärken. Die 
Gesetzesnovellierung soll auch den lang ersehnten Beitritt Russlands zur WTO fördern.

Einleitung
Der Zustand des russischen Marktes für geistiges Eigen-
tum kann nach Meinung von Sachverständigen in Bezug 
auf Eff ektivität des Rechtsschutzes und Investitions-
attraktivität des Landes kaum als befriedigend bezeich-
net werden. Nach internationalen Expertenschätzungen 
rangiert Russland beim Niveau von patentgeschützten 
Erfi ndungen weltweit auf Platz 74. Pessimistisch stimmt 
auch der Blick auf die Statistik im Bereich des Urheber-
rechts – nach den jährlichen Ranglisten des Weltwirt-
schaftsforums belegt Russland beim Niveau des Schutzes 
der Urheberrechte nur Platz 115. Vor dem Hintergrund 
einer immer größeren Bedeutung des geistigen Eigen-
tums, ist dies ein besorgniserregender Zustand.

Anfang dieses Jahres sind auf dem Gebiet des geis-
tigen Eigentumsrechts in Russland bedeutende Ände-
rungen eingetreten. Ab dem 01. Januar 2008 werden 
sämtliche zu diesem Rechtsgebiet gehörenden Fragen 
im neuen 4. Teil des Zivilgesetzbuches der Russischen 
Föderation (nachfolgend ZGB) geregelt. Von diesem – 
unter Rechtsanwendern und Experten heftig umstrit-
tenen – Rechtsakt erhoff t man sich eine erhebliche Ver-
besserung der unattraktiven Stellung Russlands im 
Bereich des geistigen Eigentumsschutzes. 

Im 4. Teil des ZGB wurden alle bisher geltenden 
Spezialgesetze vereinheitlicht. Außer Kraft getreten 
und nun in den 4. Teil ZGB integriert wurden unter 
anderem folgende Spezialgesetze: 

Das Gesetz »Über Marken, Dienstleistungszeichen • 
und Herkunftskennzeichnungen« von 1992, 
Das Gesetz »Über das Urheberrecht und verwandte • 
Schutzrechte« von 1993,
Das Patentgesetz von 1992 sowie • 
Das Gesetz »Über EDV-Programme und Daten-• 
banken« von 1992. 

Diese Spezialgesetze wurden jedoch nicht wortgetreu 
übernommen, sondern an vielen Stellen modifi ziert, 
ergänzt und erweitert. 

Der neue 4. Teil ZGB ist mit 326 Artikeln recht 
umfangreich. Vor die Regelung einzelner Rechte am 
geistigen Eigentum hat der Gesetzgeber allgemeine 
Bestimmungen gesetzt, die für alle Rechtsinstitute gel-
ten sollen, soweit durch spezielle Vorschriften nicht 
etwas anderes vorgesehen ist. 

Die neue Gesetzeslage zwingt in Russland tätige 
russische oder ausländische Unternehmen zu einer 
umfassenden Anpassung der Verwaltung ihrer immate-
riellen Assets. Neben einer Kenntnis der neuen Rechts-
lage sind zahlreiche Maßnahmen zum Schutz einzelner 
Objekte des geistigen Eigentums erforderlich. Nachfol-
gend werden die wichtigsten gesetzlichen Neuerungen 
dargestellt, die ab 2008 gelten.

Pfändung von geistigen Eigentumsrechten
Nach Art. 1226 ZGB entstehen an Objekten des geisti-
gen Eigentums (also Ergebnissen geistiger Tätigkeit) aus-
schließliche Vermögensrechte, in gesetzlich bestimmten 
Fällen zudem persönliche nichtvermögenswerte sowie 
sonstige Rechte. Der Gesetzgeber ordnet die ausschließ-
lichen Rechte nunmehr den Vermögensrechten zu. Hier-
durch wird ermöglicht, dass sich der Geltungsbereich der 
zivilrechtlichen Vorschriften über Vermögensbeziehun-
gen auch auf Objekte des geistigen Eigentums erstreckt. 
Damit kann nunmehr auch eine Verpfändung ausschließ-
licher Rechte erfolgen oder die Zwangsvollstreckung in 
diese Rechte betrieben werden. Dies kann insbesondere 
bei berühmten und hochwertigen Marken sowie patent-
rechtlich geschützten Objekten attraktiv sein.

Veräußerung ausschließlicher Rechte 
möglich
Erstmalig sieht die russische Gesetzgebung zum geisti-
gen Eigentum neben der Nutzungsübertragung durch 
Lizenzvertrag auch eine vollständige Veräußerung 
von Rechten an einer Reihe von Objekten des geisti-
gen Eigentums vor. Aufgrund eines solchen Veräuße-
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rungsvertrages verliert der ursprüngliche Rechtsinha-
ber alle seine Rechte am konkreten Objekt des geistigen 
Eigentums. Der neue Rechtinhaber seinerseits tritt voll-
umfänglich in die Rechtsstellung des ursprünglichen 
Rechtsinhabers ein. 

Vor Inkrafttreten des 4. Teils ZGB konnten auf-
grund eines solchen Vertrages (vor dem 01. Januar 2008 
als Abtretungsvertrag bezeichnet) nur Marken- und 
Patentrechte übertragen werden. Nunmehr können 
auch ausschließliche Rechte zur Nutzung von urhe-
berrechtlich geschützten Objekten (zu denen auch Soft-
ware gehört), Know-how, verwandte Schutzrechte und 
anderer Objekte veräußert werden.

Es steht zu erwarten, dass Rechtsanwender, die 
am völligen Übergang der ausschließlichen Rechte an 
urheberrechtlich geschützten Werken interessiert sind, 
nunmehr dieses Rechtsinstitut der Veräußerung nut-
zen werden, während man in der Vergangenheit einen 
Urhebervertrag über die Einräumung der ausschließ-
lichen Nutzungsrechte für die Gesamtdauer der Urhe-
berrechte abgeschlossen hat.

Lizenzverträge
Ausschließliche Rechte an Objekten des geistigen 
Eigentums können auch aufgrund eines Lizenzvertra-
ges für einen vertraglich festgelegten Zeitraum einge-
räumt werden. Die Regelungen des 4. Teils ZGB über 
Lizenzverträge werden in allgemeine und spezielle, also 
auf einzelne Objekte zugeschnittene, Bestimmungen 
eingeteilt. 

Werden Lizenzverträge geschlossen, muss darauf 
geachtet werden, dass alle wesentlichen Vertragsbedin-
gungen präzise festgehalten sind. Die allgemeinen Vor-
schriften des ZGB zu Lizenzverträgen enthalten eine 
Reihe von Vermutungsregelungen für den Fall, dass 
die Parteien eine wesentliche Vertragsbedingung nicht 
geregelt haben. Wird von den Parteien etwa keine Ver-
tragslaufzeit vereinbart, gilt die gesetzliche Vermutung, 
dass die Geltungsdauer 5 Jahre beträgt. Fehlt im Ver-
trag eine Bestimmung darüber, ob eine ausschließ-
liche oder eine nichtausschließliche Lizenz vereinbart 
wird, so gilt kraft Gesetzes eine nichtausschließliche 
Lizenz. Beim Fehlen einer Vereinbarung über das Ter-
ritorium, für das die Lizenz eingeräumt werden soll, 
ist der Lizenznehmer berechtigt, die Marke auf dem 
gesamten Territorium der Russischen Föderation zu 
benutzen. Es wird ferner die Entgeltlichkeit der Lizenz-
verträge vermutet, wobei in einem entgeltlichen Lizenz-
vertrag zwingend die Höhe der Lizenzvergütung oder 
die Art und Weise ihrer Ermittlung vorhanden sein 
muss. Bei Fehlen einer solchen Bedingung gilt der Ver-
trag als nicht abgeschlossen.

Besonders hervorzuheben ist auch die dem Inha-
ber einer ausschließlichen Lizenz gewährte Möglich-

keit, seine ausschließlichen Rechte vor Angriff en aller 
Dritter, einschließlich des Lizenzgebers, in den durch 
die Lizenz festgelegten Grenzen zu schützen.

Rechte von Datenbankerstellern
Eine wichtige Neuerung stellt auch das dem Ersteller 
einer Datenbank nunmehr zustehende Recht auf Aus-
zügen aus der Datenbank sowie auf Verwertung die-
ser Auszüge in beliebiger Form und auf beliebige Art 
und Weise dar. Voraussetzung für die Entstehung die-
ses Rechtes ist die Erstellung einer Datenbank unter 
wesentlichen eigenen Aufwendungen. Das Gesetz ent-
hält eine Vermutung, dass bei Fehlen entgegengesetz-
ter Beweise eine Datenbank dann als »unter wesentli-
chen Aufwendungen erstellt« anzusehen ist, wenn sie 
über nicht weniger als 10.000 selbständige Informati-
onselemente (Materialien) verfügt.

Kunden-, Kontakt-, Dokumentendatenbanken wer-
den beinahe in jedem größeren Unternehmen geführt, 
so dass die Einführung eines solchen Rechts des Erstel-
lers einer Datenbank zu begrüßen ist. Es bleibt abzu-
warten, aufgrund welcher Kriterien die »Wesentlichkeit« 
von Aufwendungen in der Praxis und Rechtsprechung 
beurteilt wird. 

Geistige Eigentumsrechte im Arbeitsrecht
Die Vorschriften der Spezialgesetze zu von Arbeitneh-
mern im Rahmen der Arbeitsverhältnisse geschaff enen 
Werken (sog. Dienstwerken), zu Arbeitnehmererfi ndun-
gen, von Arbeitnehmern geschaff enen Gebrauchs- und 
Geschmacksmuster (sog. Diensterfi ndungen, Dienst-
gebrauchsmuster und Dienstgeschmacksmuster) sowie 
sonstigen Objekten wie etwa Know-how (sog. Dienst-
betriebsgeheimnis) wurden modifi ziert. So muss der 
Arbeitgeber bei urheberrechtlich geschützten Werken 
innerhalb von 3 Jahren nach Schaff ung des Objektes 
entweder mit der Nutzung beginnen, Dritten Rechte 
zur Nutzung einräumen oder aber dem Arbeitnehmer 
mitteilen, dass das von ihm geschaff ene Objekt geheim 
gehalten wird. Nimmt der Arbeitgeber keine dieser 
Handlungen vor, stehen die ausschließlichen Rechte 
zur Nutzung des Werkes nach Ablauf von 3 Jahren 
dem Arbeitnehmer zu.

Möchte der Arbeitgeber seine Rechte an den von 
Arbeitnehmern geschaff enen Objekten des geistigen 
Eigentums sichern, so sollte er die neue Rechtslage 
beachten. Insbesondere sind die Arbeitsverträge zu 
ergänzen, Richtlinien und Dienstaufgaben zu über-
arbeiten sowie interne Erfassungssysteme für immate-
rielle Aktiva anzupassen.

Know-how erstmals ausführlich geregelt
Know-how ist seit dem 01. Januar 2008 erstmals als 
eigenes schutzfähiges Recht im ZGB ausdrücklich gere-
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gelt. Das Gesetz enthält nunmehr eine Legaldefi ni-
tion des Know-how, Bestimmungen über die Geltungs-
dauer, Regelungen zum Know-how Lizenzvertrag sowie 
Haftungsvorschriften. 

In der Praxis kommt es oft vor, dass man einem Ver-
tragspartner vertrauliches Wissen übertragen möchte. 
Während bisher streitig war, ob Nutzungsrechte am 
gesetzlich nicht defi nierten Know-how aufgrund eines 
Lizenzvertrages eingeräumt werden können, erlaubt 
das Gesetz seit dem 01. Januar, dass das Know-how an 
Dritte zu lizenzieren. 

Gerade bei Know-how ist die Wahrung der Ver-
traulichkeit von überragender Bedeutung. Nach Art. 
1467 ZGB besteht das ausschließliche Recht am Know-
how solange wie die Vertraulichkeit der zum Know-
how gehörenden Angaben geschützt wird. Während vor 
Inkrafttreten des 4. Teils ZGB Know-how Lizenzver-
träge oft eine Klausel enthielten, nach der der Lizenz-
nehmer zur Vertraulichkeitswahrung nur für eine 
bestimmte Frist verpfl ichtet war, ist der Lizenzneh-
mer seit dem 01. Januar 2008 kraft Gesetzes auch über 
das Bestehen des Lizenzvertrages hinaus zur Wahrung 
der Vertraulichkeit verpfl ichtet (solange das Know-how 
besteht).

Neues zur Firmenbezeichnung
Die gesetzlichen Anforderungen an Firmenbezeichnun-
gen sind verschärft worden. Ab dem 1. Januar 2008 dür-
fen in der Firma einer juristischen Person keine voll-
ständigen bzw. abgekürzten offi  ziellen Namen der Rus-
sischen Föderation (»Rossija«, »Rossijskaja Federazija«), 
ausländischer Staaten sowie von diesen Namen abge-
leitete Begriff e auftauchen. Ausgenommen davon sind 
lediglich Aktiengesellschaften, an denen die Russische 
Föderation mehr als 75 % der Aktien hält. In diesem 
Fall ist die Benutzung eines vollständigen oder abge-
kürzten Namens der Russischen Föderation nur auf 
Grund einer speziellen Genehmigung der Regierung 
der Russischen Föderation zulässig.

Sollte die Firma einer juristischen Person den oben 
genannten Erfordernissen nicht entsprechen, ist die 
Registrierungsbehörde berechtigt, vor Gericht eine 
Klage auf Änderung der Firma nach Artikel 1473 Abs. 
5 ZGB zu erheben. Bereits bestehende Gesellschaf-
ten müssen ihre Firma bei der ersten im 2008 vor-
zunehmenden Änderung im Register der juristischen 
Personen an die neuen gesetzlichen Anforderungen 
anpassen. Bisher haben viele Gesellschaften (vor allem 
Tochtergesellschaften ausländischer Konzerne) Wort-
teile »ROS«, »RUS« oder auch das Wort »Russland« 
in kyrillischen Buchstaben als Bestandteile der Firma 
genutzt. Es ist derzeit ungeklärt, aufgrund welcher Kri-
terien Rechtsprechung und Praxis entscheiden werden, 
ob ein solcher Firmenname von den Namen »Rossija«, 

»Rossijskaja Federazija« abgeleitet und also unzuläs-
sig ist. Sicher sind damit derzeit nur Firmen, die all-
gemeine Begriff e wie »Wostok« (Osten) oder »Eura-
sia« enthalten.

Eine weitere Neuerung ist das auch aus Deutsch-
land in ähnlicher Form bekannte Recht eines Firmen-
inhabers die Registrierung anderer Gesellschaften unter 
einer identischen oder zum Verwechseln ähnlichen 
Firma anzugreifen. Wird eine identische oder zum 
Verwechseln ähnliche Firma durch eine Gesellschaft 
genutzt, die über jüngere Rechte an der Firma verfügt, 
so ist sie auf Auff orderung des früheren Rechtsinhabers 
zur Unterlassung der Firmennutzung und Ersatz des 
dadurch entstandenen Schadens verpfl ichtet.

Verschärfte Sanktionen im Bereich des 
geistigen Eigentums
Eine wesentliche Neuerung des 4. Teils des ZGB stellen 
die Vorschriften zu Sanktionen für Verletzungen des 
geistigen Eigentums dar. Als schärfstes Schwert ist die 
Liquidation einer juristischen Person oder eines Indi-
vidualunternehmers auf Grund eines Gerichtsbeschlus-
ses vorgesehen, wenn mehrfache oder grobe Rechtsver-
letzungen im Bereich des geistigen Eigentums began-
gen wurden. Diese Neuerung soll in erster Linie Pira-
terie unterbinden und den Zufl uss von nachgeahmten 
Produkten reduzieren. Wie oft die Gerichte von die-
ser harten Vorschrift Gebrauch machen werden und 
welche Kriterien der Anordnung dieser schwerwiegen-
den Rechtsfolgen zugrunde gelegt werden, bleibt abzu-
warten.

Erwartungen der Praxis
Der 4. Teil ZGB hat zahlreiche Änderungen mit sich 
gebracht. Positiv einzuschätzen sind insbesondere 
die detaillierten Regelungen zum Know-how Schutz 
sowie die ausführlichen Bestimmungen über Lizenz-
verträge. 

Das Gesetz wirft jedoch auch viele Fragen auf, die 
erst durch die praktische Anwendung und die Recht-
sprechung geklärt werden können. So ist im 4. Teil des 
ZGB nicht ausdrücklich geregelt, ob das Recht eines 
Datenbankherstellers bei jeder Erneuerung der Daten-
bank oder nur bei wesentlicher Erneuerung verlängert 
wird. Fraglich sind auch Eff ektivität und praktische 
Durchsetzbarkeit von Firmenschutzvorschriften, nach 
denen der Inhaber eines älteren Firmenrechts gegen 
konkurrierende Gesellschaften, die gleiche oder zum 
Verwechseln ähnliche Firmennamen führen, Schadens-
ersatz und Unterlassung der Firmennutzung verlangen 
kann. Problematisch wird dies deswegen sein, weil es 
dem Antragsteller bei der Registrierung einer juristi-
schen Person nicht möglich ist, eine vollständige Prü-
fung auf Identität und Verwechselbarkeit selbständig 
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vorzunehmen. Das hängt damit zusammen, dass keine 
offi  zielle Informationsquelle existiert und die Registrie-
rungsbehörde vor der Eintragung juristischer Personen 
keine Prüfung der Firma durchführt.

Das Inkrafttreten des 4. Teils ZGB ist ein bedeu-
tender gesetzgeberischer Akt. Auch wenn es im inter-
nationalen Rahmen ungewöhnlich ist, sämtliche Fra-
gen des geistigen Eigentums in einer Kodifi kation zu 
regeln, muss das neue Gesetz ernst genommen wer-
den. Bei eff ektiver Umsetzung durch die Rechtsanwen-
dungsorgane stellt es einen großen Schritt nach vorn 

dar. Insbesondere wird jetzt vom russischen Patent-
amt eine eff ektive Umsetzung der neuen Vorschriften 
und Verabschiedung des neuen Reglements erwartet, 
der in Übereinstimmung mit der neuen Gesetzgebung 
marken- und patentrechtliche Fragen sowie Fragen des 
Schutzes von Software und Datenbanken umfassend 
regelt. Bisher ist ein solches Verwaltungsreglement noch 
nicht verabschiedet worden. Auf die Notwendigkeit 
der Verabschiedung des neuen Verwaltungsreglements 
haben bereits viele namhaften Juristen hingewiesen.

Über die Autorinnen:
Ass. iur. Ksenia Fedotova und Elena Baryshnikova sind im Moskauer Büro der Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH beschäftigt.

Lesetipps:
Der russische Text des 4. Buchs kann in den Datenbanken Garant (• www.garant.ru) oder KonsultantPlus (www.
konsultantplus.ru) im Internet abgerufen werden. Eine deutsche Übersetzung existiert – soweit ersichtlich – noch 
nicht.
Ksenia Fedotova/ Rainer Wedde, »Schutz des geistigen Eigentums. Viertes Buch zum ZGB verabschiedet«, in: Ver-• 
bandsnachrichten, Verband der deutschen Wirtschaft in der russischen Föderation, März 2007 S. 19 ff .
Ksenia Fedotova »Juristisches Neuland? – Der Schutz geistigen Eigentums ab 2008• «, in: Business Guide Deutsch-
land Russland, Jahrbuch für die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen, 6. Aufl age Berlin 2007, S. 162.

Tabellen und Grafi ken zum Text

Plagiate und Raubkopien in der Einschätzung der russischen Bevölkerung

Haben Sie Angst während des Einkaufens gefälschte Ware zu erhalten? (Frage wurde an die-
jenigen gerichtet, die der Meinung waren, dass es in Russland gefälschte Ware gibt und an 
diejenigen, denen eine Antwort schwer fi el.)

Ich gehe nicht 
einkaufen

6%

Ja
62%

Nein
21%

Schwer zu 
beantworten

6%

Quelle: Repräsentative Umfrage des FOM (Fond »Öff entliche Meinung«) vom 21.–22.10.2006,
http://bd.english.fom.ru/report/cat/humdrum/produce_custom/ed064217
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Sind Sie im vergangen Jahr an gefälschte Ware gelangt? (Frage wurde an diejenigen gerichtet, 
die der Meinung waren, dass es in Russland gefälschte Ware gibt und an diejenigen, denen eine 
Antwort schwer fi el.)

Ja
53%

Nein
21%

Schwer zu 
beantworten

15%

Quelle: Repräsentative Umfrage des FOM (Fond »Öff entliche Meinung«) vom 21.–22.10.2006,
http://bd.english.fom.ru/report/cat/humdrum/produce_custom/ed064217

Welche gefälschten Waren haben Sie im letzten Jahr gekauft? (Off ene Frage an diejenigen, die 
angaben, im letzten Jahr gefälschte Ware gekauft zu haben. 53 % der Gesamtbefragten) 
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Anmerkung: Alle Nennungen ab 3%.
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Raubkopien im internationalen Vergleich

Geschätzte Verluste durch Raubkopien 2007 (in Mio. US-Dollar)
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Quelle: International Intellectual Property Alliance (IIPA). http://www.iipa.com/statistics.html
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Bücher
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Quelle: International Intellectual Property Alliance (IIPA). http://www.iipa.com/statistics.html

Verluste durch Raubkopien von PC-Software 2003 –2006 (Mrd. US-Dollar)
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Quelle: BSA. Business Software Alliance. 
http://w3.bsa.org/germany//presse/newsreleases/upload/Piracy%20Study%20FINAL%20REPORT.pdf
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Anteil von Raubkopien am nationalen PC-Software-Markt 2003 – 2006 (in %)
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Quelle: BSA. Business Software Alliance. 
http://w3.bsa.org/germany//presse/newsreleases/upload/Piracy%20Study%20FINAL%20REPORT.pdf

Verluste durch Raubkopien von PC-Software (2006)
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Raubkopien von Musikträgern (2006)
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Quelle: Weltverband der Phonoindustrie; International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). 
http://www.ifpi.org/content/library/piracy-report2006.pdf

Registrierte Handelsmarken und Patente

Registrierte Handelsmarken 1995–2005

Quelle: http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/marks/
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Angemeldete Patente 1995–2005
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Quelle: http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/

Knowledge for Development-Indizes der Weltbank (2007)

Platz Land Knowledge 
Economy 

Index

Knowledge 
Index

Wirtschafts-
regime

Innovation Bildung Information 
and Communi-

cation 
Technology

10 USA 8.80 8.91 8.45 9.44 8.35 8.95
15 Deutschland 8.54 8.60 8.38 8.93 8.08 8.79
35 Polen 7.24 7.29 7.07 6.89 8.11 6.87
47 Russland 5.94 6.92 2.99 6.92 7.66 6.19
51 Ukraine 5.58 5.88 4.67 5.78 7.54 4.32
75 China 4.42 4.46 4.27 5.09 4.09 4.21

Anmerkung: Skala von 0 (schlechtester Wert) bis 10 (bester Wert)
Quelle: Weltbank. http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp

Zusammengestellt von Stefan Langkabel
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Umfrage

Prognose des Ergebnisses der Präsidentenwahlen am 2. März 2008

Sjuganow
16,3%

Medwedjew
67,8%

Bogdanow
1,3%

Ungültige 
Stimmzettel

0,9% Shirinowskij
13,7%

Prognostizierte Wahlbeteiligung: 69,0 %
Nach: Umfrage der Stiftung Öff entliche Meinung (FOM) vom 16.–17. Februar 2008, 
http://bd.fom.ru/report/map/prp0821

Prognose des FOM

Prognose des WZIOM

Prognostizierte Wahlbeteiligung: 70,7 %
Nach: Umfragen der Stiftung Öff entliche Meinung (FOM) vom 26.–27 Januar und 9.–10. Februar 2008, 
http://wciom.ru/novosti/press-vypuski/press-vypusk/single/9539.html 
http://wciom.ru/novosti/press-vypuski/press-vypusk/single/9651.html

Bogdanow
1,3% Shirinowskij

11,6%

Sjuganow
13,5%

Medwedjew
73,5%
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Nehmen Sie an den Präsidentenwahlen am 2. März 2008 teil?
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Ja, bestimmt Eher ja Eher nein Bestimmt nicht Keine Antwort

Quelle: Umfragen des WZIOM, http://wciom.ru/novosti/press-vypuski/press-vypusk/single/9651.html

Wenn nächsten Sonntag Präsidentschaftswahlen wären, für welchen Kandidaten würden Sie 
stimmen? Umfragen des Lewada-Instuts Mai 2005–Dezember 2007

Nach: http://www.levada.ru./vybory2008.html
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Chronik

Vom 22. bis zum 28. Februar 2007
22.02.2008 Die russische Zeitung Kommersant schreibt, dass die Lufthansa die Resultate einer Steuerinspektion durch die 

russischen Behörden vor dem Moskauer Schiedsgericht anfechtet. Infolge der Steuerinspektion waren die Kon-
ten der Lufthansa in Russland eingefroren worden.

22.02.2008 In Nasran, Inguschetien, werden zwei Milizstreifen beschossen; ein Milizionär und zwei Angreifer werden verwundet.
23.02.2008 Gegen den Menschenrechtler Lew Ponomarjow wird Anklage wegen Verleumdung erhoben. Ponomarjow hatte 

2006 den Direktor des Föderalen Strafvollzugsdienstes Juri Kalinin beschuldigt, in den Gefängnissen Abteilun-
gen namens »Disziplin und Ordnung« eingerichtet zu haben, deren Gefangene Privilegien und das Recht auf 
Gewalt erhalten würden.

23.02.2008 Der russische Präsident Wladimir Putin nennt die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo einen »schrecklichen 
Präzedenzfall«.

24.02.2008 Auf der Website des russischen Außenministeriums wird eine Erklärung veröff entlicht, die die Position der USA 
gegenüber der Unabhängigkeit des Kosovo als »zynisch« verurteilt; diese Haltung der USA würde 100.000 Ser-
ben »zu einem Leben im Getto« verurteilen.

25.02.2008 Eine von der BBC in Auftrag gegebene Umfrage unter Bürgern von 31 Ländern zeigt, dass eine Mehrheit in den G7-
Ländern der Meinung ist, dass Präsident Wladimir Putin eine negative Wirkung auf Demokratie und Menschen-
rechte in Russland hat. http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/25_02_08_worldservice_poll_putin.pdf

25.02.2008 In St. Petersburg verhindert die Polizei einen Marsch von Ultranationalisten.
25.02.2008 Bei einem Besuch in Serbien unterstreicht der Erste Stellvertretende Ministerpräsident und Präsidentschaftskan-

didat Dmitri Medwedjew, dass Russland weiterhin die Position Serbiens gegen die Unabhängigkeit des Kosovo 
unterstützen werde. Gleichzeitig wird ein Vertrag zwischen Gazprom und dem serbischen Staatskonzern Serbi-
gas über eine Gaspipeline in Serbien unterzeichnet.

26.02.2008 Gazprom stimmt der Zusammenlegung seines Kohle- und Stromgeschäfts mit der »Sibirskaja ugolnaja energetitsch-
eskaja kompanija« (SUEK) zu. Deren Wert wird von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche auf 
6–8 Mrd. US-Dollar geschätzt. Gazprom wird an dem neuen Gemeinschaftsunternehmen, das im August 2008 
entstehen soll, die Mehrheit halten.

26.02.2008 Es wird bekannt, dass das Wissenschafts- und Hochschulkomitee der Verwaltung der Stadt St. Petersburg mit 
Wirkung vom 21. Februar die Lizenz der Europäischen Universität St. Petersburg ausgesetzt hat.

26.02.2008 Der Vorsitzende des St. Petersburger Komitees für Wirtschaftsentwicklung, Industriepolitik und Handel, Alexej 
Sergejew, gibt bekannt, dass St. Petersburg im Jahr 2007 ausländische Investitionen im Umfang von 6,3 Mrd. 
US-Dollar angezogen habe.

26.02.2008 Amnesty International veröff entlicht den Bericht »Freedom Limited« zur Lage der Meinungsfreiheit in der Russischen 
Föderation, in dem der Schluss gezogen wird, dass die Möglichkeiten für Menschenrechtsaktivisten, unabhängige 
Organisationen und die Medien, kritische Ansichten zu äußern, in den letzten Jahren stetig geschrumpft sind.

27.02.2008 In Ordschonikdsewskaja in Inguschetien wird ein Wagen des Geheimdienstes FSB in die Luft gesprengt, wobei 
ein Mitarbeiter des FSB verletzt wird.

27.02.2008 Der russische Frachter »Lida Demesch«, der am 23. Februar von der nordkoreanischen Regierung in nordkoreanischen 
Gewässern aufgebracht und im Hafen der Stadt Kimchaek festgesetzt worden war, darf seine Reise fortsetzen.

27.02.2008 Der russische Botschafter bei der UNO, Witali Tschurkin, erklärt, dass Russland Sanktionen gegen den Iran 
unterstützen würde, wenn es um die Nichtverbreitung von Atomwaff en ginge.

27.02.2008 Natalija Morar, einer Journalistin mit moldawischen Pass, die für die russische Zeitschrift »New Times« arbeitet, 
wird ein weiteres Mal ohne Angabe von Gründen die Einreise nach Russland verwehrt.

27.02.2008 Eine Delegation der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE) mit 25 Mitgliedern triff t zur Beob-
achtung der Präsidentenwahlen am 2. März in Russland ein.

27.02.2008 Ein Gazprom-Sprecher erklärt, dass Gaslieferungen an die Ukraine um 25 % gekürzt werden, wenn die Ukraine 
nicht bis zum 3. März den vor kurzem mit Gazprom geschlossenen Vertrag unterschreibe.

28.02.2008 In Nasran in Inguschetien werden eine mutmaßliche Terroristin und zwei mutmaßliche Terroristen während einer 
»Spezialoperation« der Ordnungskräfte getötet.

28.02.2008 Der serbische Justizminister unterschreibt ein Auslieferungsgesuch für die Witwe und den Sohn des verstorbenen 
ehemaligen Präsidenten Jugoslawiens Slobodan Milošević, die in Russland Asyl erhalten hatten.
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Lesehinweis

Osteuropa 1/2008
ist erschienen. Das Heft hat 152 Seiten und kostet 10.00 €.
Zu beziehen ist es über osteuropa@dgo-online.org. Es enthält folgende Beiträge über Russland:

Lev Gudkov
Staat ohne Gesellschaft
Zur autoritären Herrschaftstechnologie in Russland
Russland steht vor einem Personalwechsel an der Staatsspitze. Der Nachfolger Putins ist bereits auserkoren. Was als Wah-
len ausgegeben wird, ist bloße Akklamation. Obwohl die Staatsmacht ihre Legitimität daraus herleitet, dass sie Russlands 
traditionelle Größe restauriert habe, ist das Regime keine Neuaufl age der sowjetischen Ordnung. Es handelt sich viel-
mehr um ein neues Verfallsstadium. Nachdem die durch eine totalitäre Mobilisations- und Missionsideologie geschaf-
fene Gesellschaft erodiert ist, steht der autoritäre Staat nun nackt wie eine Basaltsäule. Zur Technologie seiner Macht 
gehören die Demoralisierung der Gesellschaft und die Zerstörung der Grundlagen gemeinsamen Handelns.

Sonja Margolina
Dialogstörung als Norm
Levada & Co. als einsame Rufer in der Wüste
Strukturelle Defi zite und divergierende Interessen verhindern einen produktiven Dialog zwischen deutschen und rus-
sischen Sozialwissenschaftlern. Dies betriff t vor allem die theoretisch anspruchsvolle Levada-Gruppe. Die Dialogstö-
rung hat mehrere Ursachen. In Russland sind es die Stellung dieser Gruppe jenseits des akademischen Betriebs und 
ihr vermeintlich antiquiertes Wissenschaftsethos, das auf Weberschen Werten basiert. In Deutschland ist es die Nei-
gung des Sozialwissenschaftsbetriebs, empirische Forschungen der russischen Kollegen im Rahmen der herrschenden 
theoretischen Paradigmata zu instrumentalisieren. Auch die anthropologischen Grenzen des Verstehens des Anderen 
erschweren die Rezeption des Denkens der Levada-Gruppe.

Alexandra Orlova
Korruption in Russland
Vom Mythos des Marktes und des Staates als Gegenmittel
Korruption ist keine innere Angelegenheit eines Staates. Vorschläge zur Bekämpfung der Korruption in Russland ziel-
ten vor allem auf Privatisierung, Dezentralisierung und Demokratisierung. Dies war die Grundlage der liberalen Refor-
men unter Präsident El’cin. Mit Vladimir Putins Amtsantritt vollzog sich eine fundamentale Wende. In Folge von Pu-
tins Etatismus kontrolliert der Kreml wieder Schlüsselsektoren der Volkswirtschaft. Doch die Korruption blüht weiter. 
Insbesondere in der öff entlichen Verwaltung hat sich eine parallele, semi-feudale Befehlskette etabliert, die von Beste-
chung profi tiert. Nur mit einer starken Zivilgesellschaft und einem Mentalitätswechsel ist es möglich, die endemische 
Korruption zu überwinden.

Svetlana Pogorel’skaja
Gleichschaltung oder Modernisierung?
Russlands Akademie der Wissenschaften
Russland erbte von der UdSSR das Forschungs- und Bildungssystem, darunter auch die Akademie der Wissenschaf-
ten. In den 1990er Jahren litten die akademischen Einrichtungen unter ökonomischen und organisatorischen Schwie-
rigkeiten sowie Brain Drain. 2004 legte das Ministerium für Bildung und Forschung ein Reformkonzept für die Aka-
demie der Wissenschaften vor, das heftige Debatten entfachte. Für die einen ist die Akademie der Inbegriff  überalterter 
und ineffi  zienter Wissenschaftsstrukturen. Für die anderen ist sie Garantin einer unabhängigen Wissenschaft und 
ein nationales Symbol. In dem Streit zwischen Politik und Wissenschaft kommen die Inhalte von Forschung und Bil-
dung zu kurz.

Karl-Heinz Kasper 
»Bilder von dantesker Kraft. . .« 
Russische Literatur in deutschen Übersetzungen
Mit mehr als dreißig Titeln ist die diesjährige Ernte an Übersetzungen aus dem Russischen gar nicht so knapp. Es 
gibt einige überraschende Entdeckungen in der Lyrik, lesenswerte Romane und Erzählungen über die Gegenwart – 
darunter auch aus der Feder von Debütanten –, Erinnerungen, Tagebücher und Reiseberichte. Wieder sind Th ril-
ler, Fantasy- und Science-Fiction-Bücher sowie reichlich Krimis im Angebot. Von besonderer Bedeutung aber ist die 
Wiederkehr von drei Werken, die in der Sowjetunion verboten waren, den deutschen Leser auf weiten Umwegen und 
unvollständig erreichten und außerdem die erwartete Wirkung verfehlten, weil sie nicht gerade glänzend übertragen 
worden waren. Jetzt liegen Vasilij Grossmans »Leben und Schicksal«, Varlam Šalamovs »Erzählungen aus Kolyma« 
und Andrej Bitovs »Puškinhaus« in guten neuen Übersetzungen vor.
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Kostenlose E-Mail-Dienste der Forschungsstelle Osteuropa
auf www.laender-analysen.de

Russlandanalysen 
Die Russlandanalysen bieten wöchentlich eine Kurzanalyse zu einem aktuellen Th ema, ergänzt um Grafiken und 
Tabellen. Zusätzlich gibt es eine Wochenchronik aktueller politischer Ereignisse.
Abonnement unter: fsopr@uni-bremen.de 

Russian Analytical Digest 
Der Russian Analytical Digest bietet zweimal monatlich englischsprachige Kurzanalysen sowie illustrierende Daten 
zu einem aktuellen Th ema.
Abonnement unter: http://www.res.ethz.ch/analysis/rad/

kultura. Russland-Kulturanalysen 
Die Russland-Kulturanalysen diskutieren in kurzen, wissenschaftlich fundierten, doch publizistisch-aufbereiteten Bei-
trägen signifikante Entwicklungen der Kultursphäre Russlands. Jede Ausgabe enthält zwei Analysen und einige Kurz-
texte bzw. Illustrationen. Erscheinungsweise: monatlich, in je einer deutschen und englischen Ausgabe. 
Abonnement unter: fsopr@uni-bremen.de 

Ukraine-Analysen 
Die Ukraine-Analysen bieten zweimal monatlich eine Kurzanalyse zu einem aktuellen Th ema aus Politik, Wirtschaft 
oder Kultur, ergänzt um Grafiken und Tabellen. Zusätzlich gibt es eine Chronik aktueller Ereignisse. 
Abonnement unter: fsopr@uni-bremen.de 

Polen-Analysen
Die Polen-Analysen bieten zweimal monatlich eine Kurzanalyse zu einem aktuellen Th ema aus Politik, Wirtschaft 
oder Kultur, ergänzt um Grafiken und Tabellen. Zusätzlich gibt es eine Chronik aktueller Ereignisse. 
Abonnement unter: http://www.polen-analysen.de 

Zentralasien-Analysen
Die Zentralasien-Analysen bieten monatlich eine Kurzanalyse zu einem aktuellen Th ema aus Politik, Wirtschaft oder 
Kultur, ergänzt um Grafiken und Tabellen. Zusätzlich gibt es eine Chronik aktueller Ereignisse. 
Abonnement unter: zentralasien-analysen@dgo-online.org

Bibliographische Dienste 
Die vierteljährlich erscheinenden Bibliographien informieren über englisch- und deutschsprachige Neuerscheinungen 
zu Polen, Russland, Tschechischer und Slowakischer Republik, Ukraine sowie zu den zentralasiatischen und kaukasi-
schen Staaten. Erfasst werden jeweils die Th emenbereiche Politik, Außenpolitik, Wirtschaft und Soziales. 
Abonnement unter: fsopr@uni-bremen.de 
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